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TOP 6 
Änderung der Richtlinien für die Ausstellung der Juleica 
 
 
A. Problem 
 
Die Jugendleiter/in-Card, kurz Juleica, ist ein bundesweit einheitlicher, amtlicher Ausweis für 
ehrenamtlich tätige Jugendleiter:innen in der Kinder- und Jugendarbeit. Mit der Einführung der 
Juleica 1999 erfolgte die Beschlussfassung einer ersten Richtlinie. Die Card ist ein Zeichen der 
Anerkennung für das Engagement der Jugendleitenden, v.a. aber eine auf Qualitätskriterien ba-
sierte Legitimation. Im Vordergrund steht, interessierte und engagierte Ehrenamtliche für die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen zu gewinnen und zu qualifizieren. Die Juleica-Ausbildung ist 
ein wichtiges Instrument zur Qualifizierung der ehrenamtlichen Mitarbeitenden in der Jugendver-
bandsarbeit. Die Inhabenden einer Juleica haben eine Ausbildung nach qualitativen Standards 
durchlaufen, die sich an den aktuellen Herausforderungen der Kinder- und Jugendarbeit orien-
tiert. Zudem haben sie einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Ziel der der Schulungen für Jugendgrup-
penleitenden zum Erwerb der Juleica ist eine fachliche und persönliche Befähigung zum Leiten 
von Kinder- und Jugendgruppen. Vor diesem Hintergrund wurden am 3. Mai 2018 die „Richtlinien 
für die Ausstellung der Juleica“ in überarbeiteter Form beschlossen. 
 
Der Bremer Jugendring – Landesarbeitsgemeinschaft Bremer Jugendverbände e.V und die Trä-
ger der Juleica-Ausbildung im Land Bremen (anerkannten Träger der freien Jugendhilfe gemäß 
§ 75 SGB VIII oder öffentliche Träger der Jugendhilfe im Sinne des SGB VIII) haben 2023 ge-
meinsam eine Überarbeitung der Juleica-Qualitätsstandards, einer Selbstverpflichtung der betei-
ligten Träger zur fachlich-inhaltlichen Qualitätssicherung, vorgenommen.  
 
Aufbauend auf diesen geeinten Qualitätsstandards sollen die „Richtlinien für die Ausstellung der 
Juleica“ in folgenden Punkten überarbeitet/konkretisiert werden: 
 

1. Inhaltliche Mindestvoraussetzungen und fachliche Standards 
2. Ergänzung um digitale Elemente der Juleica-Ausbildung, aufgrund der gesammelten Er-

fahrungen während der Corona-Pandemie. 
3. Schaffung der Möglichkeit, beruflich-fachliche Vorerfahrungen in der Juleica-Ausbildung 

anzuerkennen.   
 
B. Lösung 
  
Der Bremer Jugendring – Landesarbeitsgemeinschaft Bremer Jugendverbände e.V und die Se-
natorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration schlagen dem Landesjugendhilfeausschuss 
der Freien Hansestadt Bremen und dem Jugendhilfeausschuss der Stadtgemeinde Bremen den 
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beigefügten Richtlinienentwurf zur Zustimmung vor. Die geänderte Regelung soll die bisher gel-
tenden Richtlinien vom 17.08.2018 (Datum des Inkrafttretens) ersetzen. 
 
 
C. Alternativen 
 
Alternativen werden nicht empfohlen. 
 
 
D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung 
 
Die durch die Herstellung der Juleica im Lande Bremen entstehenden Kosten werden im Lan-
deshaushalt in der Produktgruppe 41.20.02 sichergestellt.  
 
Die Juleica wird an ehrenamtliche Mitarbeitende in der Jugendarbeit ausgestellt, die als Ju-
gendleiter:innen tätig sind. In der für den Erhalt der Juleica vorausgesetzten theoretischen und 
praktischen Qualifizierung werden auch Genderthemen zum Gegenstand gemacht. 
 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
An den Änderungen der Richtlinien wurden der Magistrat der Stadtgemeinde Bremerhaven und 
der Bremer Jugendring – Landesarbeitsgemeinschaft Bremer Jugendverbände e.V., sowie die 
an der Juleica-Ausbildung beteiligten freien und staatlichen Träger beteiligt.  
 
Die Vorlage wird am 03.12.2025 in der AG nach § 78 SGB VIII „Kinder- und Jugendförderung“ 
der Stadtgemeinde Bremen erörtert. Eine Abstimmung mit dem Magistrat Bremerhaven hat 
stattgefunden.  
 
 
F. Beschlussvorschlag 
 

1. Der Landesjugendhilfeausschuss stimmt den geänderten Richtlinien für die Ausstellung 
der Juleica im Lande Bremen zu.  

2. Der Landesjugendhilfeausschuss bittet die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und In-
tegration um Vorlage der geänderten Richtlinie in der staatlichen Deputation für Soziales, 
Jugend und Integration. 

 
  
 
Anlage 
Anlage 1: Richtlinienentwurf in synoptischer Fassung mit Anmerkungen zu den Änderungen. 
Anlage 2: Richtlinien für die Ausstellung der Juleica vom 14. Juni 2018 
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Anlage 1: Richtlinienentwurf in synoptischer Fassung mit Anmerkungen zu den Änderun-
gen. 
 
Ursprungsfassung Geänderte Fassung Anmerkungen 
2. Ausstellungsvoraussetzun-

gen 

2.2.1  

Für die Qualifizierung 

zum Erwerb der Ju-

leica gelten die folgen-

den Qualitätsstandards 

(Mindeststandards), 

die sich an den bun-

deseinheitlichen Vor-

gaben orientieren. 

 
- Die Qualifizierung ist 
von einem nach § 75 
SGB VIII anerkannten 
Träger der freien Ju-
gendhilfe oder einem 
öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe im Sinne 
des SGB VIII durchzu-
führen. 
- Die Qualifizierung 
zum Erwerb der Ju-
leica umfasst mindes-
tens 30 Zeitstunden 
(entsprechend 40 
Schulungseinheiten). 
- Der Nachweis ausrei-
chender Kenntnisse in 
Erster Hilfe ist im Um-
fang eines „Erste-Hilfe-
Lehrganges“ 9 

2.  Ausstellungsvoraussetzun-

gen 

2.2.1  

Für die Qualifizierung 

zum Erwerb der Juleica 

gelten die folgenden 

Qualitätsstandards (Min-

deststandards), die sich 

an den bundeseinheitli-

chen Vorgaben orientie-

ren. 

 
- Die Qualifizierung ist 
von einem nach § 75 
SGB VIII anerkannten 
Trägern der freien Ju-
gendhilfe oder öffentli-
chen Trägern der Ju-
gendhilfe im Sinne des 
SGB VIII durchzuführen. 
- Die Qualifizierung zum 
Erwerb der Juleica um-
fasst mindestens 30 
Zeitstunden (entspre-
chend 40 Schulungsein-
heiten). 40 Schulungs-
einheiten à 45 Minuten 
in Theorie und Praxis. 
- Der Nachweis ausrei-
chender Kenntnisse in 
Erster Hilfe ist im Um-
fang eines „Erste-Hilfe-

Einfügen der inhaltlich-

fachlichen Neuerungen 

aus den Qualitätsrichtli-

nien von 2023 und redak-

tionelle Überarbeitung 

des Abschnitts zwecks 

Konkretisierung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderung des Umfangs 

der benötigten Schu-

lungseinheiten 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz2
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz2
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz2
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz2
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz2
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Lerneinheiten) zu er-
bringen. Diese Schu-
lung ist von einem li-
zenzierten Träger 
durchzuführen. 
 
- Für die Verlängerung 
(Neu-Ausstellung) der 
Juleica ist die Teil-
nahme an einer oder 
mehreren Fortbil-
dungsveranstaltungen 
im Umfang von min-
destens 8 Zeitstunden 
(entsprechend 10 
Schulungseinheiten) 
nachzuweisen. Es wird 
empfohlen, den Erste-
Hilfe-Kurs alle zwei 
Jahre aufzufrischen. 
 

Lehrganges“ (9 Lernein-
heiten) zu erbringen. 
Diese Schulung ist von 
einem lizenzierten Trä-
gern durchzuführen. 
 
 
- Für die Verlängerung 
(Neu-Ausstellung) der 
Juleica ist die Teilnahme 
an einer oder mehreren 
Fortbildungsveranstal-
tungen im Umfang von 
mindestens 8 Zeitstun-
den (entsprechend 10 
Schulungseinheiten) 
nachzuweisen. Es wird 
empfohlen, den Erste-
Hilfe-Kurs alle zwei 
Jahre aufzufrischen. 
 
 
- Grundsätzlich sind im 
Rahmen der Qualifizie-
rung Ausbildungsgänge 
in Präsenz oder ge-
mischte Ausbildungs-
gänge möglich, die teil-
weise in Präsenz und 
teilweise unter Nutzung 
von digitalen Elementen 
stattfinden. Dabei müs-
sen mindestens 25 
Schulungseinheiten (à 
45 Minuten) in Präsenz 
stattfinden. Auch bei der 
Nutzung von digitalen 
Elementen muss die 
Qualifizierung in einem 

Redaktionelle Änderung 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Abschnitt (Verlän-

gerung) verschiebt sich in 

geänderter Fassung in 

Abschnitt 3.4. der Richtli-

nie, da dies aufgrund der 

dortigen Definition der 

„Gültigkeit“ redaktionell 

sinnvoll erscheint.  

 

 

 

 

 

 

Mit den Erfahrungen der 

Corona-Pandemie wur-

den dieser Abschnitt 2023 

neu in die Qualitätsstan-

dards aufgenommen. Die 

zu ändernde Richtlinie 

kennt entsprechende digi-

tale Elemente der Juleica-

Ausbildung bisher nicht. 
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Gruppensetting und mit 
fachlicher Anleitung 
stattfinden. 
 
- Kann eine Person eine 
anerkannte pädagogi-
sche Berufsausbildung 
oder ein 
entsprechendes 
(Fach)Hochschulstudium 
nachweisen, bei der 
bzw. bei dem ein deutli-
cher Bezug zur Kinder- 
und Jugendarbeit be-
steht und in dem die In-
halte der Qualifizierung 
zum Erwerb der Juleica 
umfassend behandelt 
wurden, kann im Einzel-
fall von Trägern die 
Möglichkeit geprüft wer-
den, von der Vorausset-
zung einer spezifischen 
Qualifizierung zum Er-
werb der Juleica ganz 
oder teilweise abzuse-
hen. 

 

 

 

  

 

 

Diese neue Regelung der 

Qualitätsstandards soll 

den Erwerb der Juleica 

auch für Ehrenamtliche 

attraktiv machen, die be-

reits berufliche Erfahrung 

(in Teilbereichen der Ju-

leica-Schulungsinhalten) 

mitbringen.  

2.2.2  
Die praktische und the-
oretische Qualifizie-
rung zum Erwerb der 
Juleica umfasst min-
destens folgende In-
halte: 
- Aufgaben und Funkti-
onen des Jugendlei-
ters/der Jugendleiterin 
und Befähigung zur 
Leitung von Gruppen, 

2.2.2  
Die praktische und theo-
retische Qualifizierung 
zum Erwerb der Juleica 
umfasst mindestens fol-
gende Inhalte: 
- Aufgaben und Funktio-
nen des Jugendlei-
ters/der Jugendleiterin 
der Jugendleitung und 
Befähigung zur Leitung 

Einfügen der inhaltlich-

fachlichen Neuerun-

gen/Erweiterungen aus 

den Qualitätsstandards 

von 2023  
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- Ziele, Methoden und 
Aufgaben der Jugend-
arbeit, 
- Rechts- und Organi-
sationsfragen der Ju-
gendarbeit, 
- psychologische und 
pädagogische Grund-
lagen für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendli-
chen, 
- Gefährdungstatbe-
stände des Jugendal-
ters und Fragen des 
Kinder- und Jugend-
schutzes und Kennt-
nisse in Bezug auf den 
Schutzauftrag bei Kin-
deswohlgefährdung 
nach § 8 a SGB VIII 
Aktuelle Themen des 
Jugendalters und der 
Jugendarbeit wie zum 
Beispiel Partizipation, 
Gendergerechtigkeit, 
Diversität, Inklusion, 
Demokratieverständnis 
und Internationaler Ju-
gendaustausch sollten 
darüber hinaus je nach 
Bedarf aufgegriffen 
werden. 

von Gruppen, sowie För-
derung von Gruppenpro-
zessen,  
- Ziele, Methoden und 
Aufgaben der Jugendar-
beit, 
- Rechtsfragen und Or-
ganisationsfragen der 
Jugendarbeit, wie ge-
setzliche Rahmen und 
individuelle Handlungs-
spielräume, Wissen um 
Versicherungen, 
- psychologische und 
pädagogische Grundla-
gen für die Arbeit mit 
Kindern und Jugendli-
chen, Aufsichtspflicht 
und Haftung, 
- Organisations- und 
Planungsfähigkeiten, 
Wissen zu Finanzen, Öf-
fentlichkeitsarbeit, Refle-
xion und Auswertung, 
- Gefährdungstatbe-
stände des Jugendalters 
und Fragen des Kinder- 
und Jugendschutzes 
und Kenntnisse in Bezug 
auf den Schutzauftrag 
bei Kindeswohlgefähr-
dung nach § 8 a SGB 
VIII, Wissen um Präven-
tion in der Kindeswohl-
gefährdung und der se-
xuellen Gewalt nach § 8 
b SGB VIII, Daten-

 
 
 
 
 
 
 
Organisationsfragen wer-

den, aus Gründen der in-

haltlichen Schlüssigkeit, 

in einen neu eingefügten 

Stichpunkt weiter unten 

überführt. 
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schutz, Konfliktkommu-
nikation und -lösung so-
wie -prävention. 
Aktuelle Themen des Ju-
gendalters und der Ju-
gendarbeit wie zum Bei-
spiel Partizipation, 
Gendergerechtigkeit, 
Diversität, Inklusion, Me-
dienpädagogik, Demo-
kratieverständnis und In-
ternationaler Jugendaus-
tausch, sowie ggf. ver-
bandsinterne Vereinba-
rungen sollten darüber 
hinaus je nach Bedarf 
aufgegriffen werden. 

 
3. Zuständigkeit und Gültig-
keitsdauer 
3.4 Die Juleica wird für eine 
Gültigkeitsdauer von höchs-
tens drei Jahren ausgestellt. 
Bei Fortsetzung der Tätigkeit 
ist eine neue zu beantragen. 
Sind die Voraussetzungen für 
die Ausstellung innerhalb ihrer 
Gültigkeitsdauer entfallen, ist 
die Juleica vorzeitig zurückzu-
geben. 

3. Zuständigkeit und Gültigkeits-
dauer 
3.4 Die Juleica wird für eine 
Gültigkeitsdauer von höchstens 
drei Jahren ausgestellt. Bei 
Fortsetzung der Tätigkeit ist 
eine neue zu beantragen. Sind 
die Voraussetzungen für die 
Ausstellung innerhalb ihrer Gül-
tigkeitsdauer entfallen, ist die 
Juleica vorzeitig zurückzuge-
ben.  
Für die Verlängerung (Neu-Aus-
stellung) der Juleica ist die Teil-
nahme an einer oder mehreren 
Fortbildungsveranstaltungen im 
Umfang von mindestens zehn 
Schulungseinheiten (à 45 Minu-
ten) nachzuweisen. Die Fortbil-
dungen greifen relevante The-
men aus der Kinder- und Ju-
gendhilfe auf und werden von 

Änderungen gemäß der 

zugrundeliegenden Quali-

tätsrichtlinien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überarbeitete Fassung 

des entsprechenden Ab-

satzes aus Abschnitt 

2.2.1., welcher dort gestri-

chen und hier entspre-

chend der Qualitätsstan-

dards aktualisiert einge-

fügt wird.    

 

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz3
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz3
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz3
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz3
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz3
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/richtlinien-fuer-die-ausstellung-der-juleica-119285?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#gesivz3
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anerkannten Trägern der Kin-
der- und Jugendarbeit nach § 
75 SGB VIII durchgeführt. Auch 
bei der teilweisen oder vollstän-
digen Nutzung von digitalen 
Elementen muss die Qualifizie-
rung in einem Gruppensetting 
und mit fachlicher Anleitung 
stattfinden. 
Zusätzlich ist der Erste-Hilfe-
Kurs alle drei Jahre aufzufri-
schen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  
Diese Richtlinien treten 
am Tage ihrer Veröf-
fentlichung in Kraft. 
Gleichzeitig treten die 
Richtlinien für die Aus-
stellung der „Jugend-
leiter/in-Card" vom 11. 
Mai 2010 außer Kraft. 

 

3.7  
Diese Richtlinien treten 
am Tage ihrer Veröffent-
lichung in Kraft. Gleich-
zeitig treten die Richtli-
nien für die Ausstellung 
der „Jugendleiter/in-
Card" vom 11. Mai 2010 
10. August 2018 außer 
Kraft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderung 
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1.

1.1

1.2
-

-

-

1.3

2.

Richtlinien für die Ausstellung der Juleica

Vom 14. Juni 2018
Inkrafttreten: 17.08.2018 
Fundstelle: Brem.ABl. 2018, 835 
 

Vom 14. Juni 2018

Allgemeines

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Obersten Landesjugendbehörden vom 
12./13.11.1998 und der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesjugend- und 
Familienbehörden vom 17./18.09.2009 können Jugendleiterinnen und Jugendleiter, 
die ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind und die Voraussetzungen 
nach dieser Richtlinie erfüllen, eine bundeseinheitliche Card (Juleica) erhalten.
Die Juleica ist eine bundesweit anerkannte Legitimation und ein Qualitäts- und 
Qualifizierungsnachweis für ehrenamtlich Tätige in der Jugendarbeit.

Die Juleica dient insbesondere
zur Legitimation gegenüber den Erziehungsberechtigten minderjähriger 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit,

zur Legitimation gegenüber staatlichen und nichtstaatlichen Stellen von denen 
Beratung und Hilfe erwartet wird (z.B. Behörden der Bereiche Jugend, 
Gesundheit, Kultur, Polizei, Konsulate, Informations- und Beratungsstellen),

als Berechtigungsnachweis für die Inanspruchnahme der vorgesehenen Rechte 
und Vergünstigungen.

Die an die Juleica geknüpften Vergünstigungen können aufgrund der gegenseitigen 
Anerkennung durch die Obersten Landesjugend- und Familienbehörden in allen 
Ländern der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen werden.

Ausstellungsvoraussetzungen
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2.1

2.2

2.2.1

-

-

-

-

2.2.2

-

-

-

Die Juleica wird für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne des § 73 
SGB VIII, die für einen Träger der freien Jugendhilfe oder für einen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe tätig sind, ausgestellt. Sie kann auch für neben- und 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgestellt werden, soweit sie wie 
Jugendleiterinnen bzw. Jugendleiter tätig werden.

Die Jugendleiterin bzw. der Jugendleiter muss eine ausreichende praktische und 
theoretische Ausbildung (einschließlich Erste-Hilfe-Lehrgang) für die Aufgaben als 
Jugendleiterin oder Jugendleiter erhalten haben und in der Lage sein, verantwortlich 
Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen zu gestalten. Die Verantwortung für die 
Auswahl der Jugendleiterin bzw. des Jugendleiters sowie deren Aus- und Fortbildung 
trägt der antragstellende Träger. Er bestätigt mit der Freischaltung des „Juleica- 
Antrages“ die entsprechende Ausbildung.

Für die Qualifizierung zum Erwerb der Juleica gelten die folgenden 
Qualitätsstandards (Mindeststandards), die sich an den bundeseinheitlichen 
Vorgaben orientieren.

Die Qualifizierung ist von einem nach § 75 SGB VIII anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe oder einem öffentlichen Träger der Jugendhilfe im Sinne des 
SGB VIII durchzuführen.

Die Qualifizierung zum Erwerb der Juleica umfasst mindestens 30 Zeitstunden 
(entsprechend 40 Schulungseinheiten).

Der Nachweis ausreichender Kenntnisse in Erster Hilfe ist im Umfang eines 
„Erste-Hilfe-Lehrganges“ 9 Lerneinheiten) zu erbringen. Diese Schulung ist von 
einem lizenzierten Träger durchzuführen.

Für die Verlängerung (Neu-Ausstellung) der Juleica ist die Teilnahme an einer 
oder mehreren Fortbildungsveranstaltungen im Umfang von mindestens 8 
Zeitstunden (entsprechend 10 Schulungseinheiten) nachzuweisen. Es wird 
empfohlen, den Erste-Hilfe-Kurs alle zwei Jahre aufzufrischen.

Die praktische und theoretische Qualifizierung zum Erwerb der Juleica umfasst 
mindestens folgende Inhalte:

Aufgaben und Funktionen des Jugendleiters/der Jugendleiterin und Befähigung 
zur Leitung von Gruppen,

Ziele, Methoden und Aufgaben der Jugendarbeit,

Rechts- und Organisationsfragen der Jugendarbeit,
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-

-

2.3

3.

3.1

3.2

3.3

3.4

psychologische und pädagogische Grundlagen für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen,

Gefährdungstatbestände des Jugendalters und Fragen des Kinder- und 
Jugendschutzes und Kenntnisse in Bezug auf den Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung nach § 8 a SGB VIII

Aktuelle Themen des Jugendalters und der Jugendarbeit wie zum Beispiel 
Partizipation, Gendergerechtigkeit, Diversität, Inklusion, Demokratieverständnis und 
Internationaler Jugendaustausch sollten darüber hinaus je nach Bedarf aufgegriffen 
werden.

Die Inhaberin oder der Inhaber einer Juleica soll mindestens 16 Jahre alt sein. In 
besonders vom Träger zu begründenden Fällen kann die Juleica auch im Alter von 15 
Jahren ausgestellt werden.

Zuständigkeit und Gültigkeitsdauer

Zuständige Behörde für die Ausstellung einer Juleica sind die öffentlichen Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich nach dem Sitz des 
Trägers oder dessen Untergliederung, für die die ehrenamtliche Mitarbeiterin oder der 
ehrenamtliche Mitarbeiter tätig ist. Für das Land Bremen und die Stadtgemeinde 
Bremen nimmt die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport 
diese Aufgabe wahr, für die Stadtgemeinde Bremerhaven das Amt für Jugend, 
Familie und Frauen.

Der Antrag auf Ausstellung der Juleica kann ausschließlich über das Online- 
Antragsverfahren (www.juleica.de oder https://juleica-antrag.de) von der 
Jugendleiterin/vom Jugendleiter oder vom Träger der Kinder- und Jugendhilfe, bei 
dem die Jugendleiterin/der Jugendleiter tätig ist, gestellt werden. Voraussetzung sind 
eine E-Mail-Adresse des Antragstellers/der Antragstellerin sowie ein digitales Portrait- 
Foto.

Die Zustellung der Juleica erfolgt direkt von der Druckerei an die Berechtigte/an den 
Berechtigten oder an den Träger, für den sie oder er tätig ist.

Die Juleica wird für eine Gültigkeitsdauer von höchstens drei Jahren ausgestellt. Bei 
Fortsetzung der Tätigkeit ist eine neue zu beantragen. Sind die Voraussetzungen für 
die Ausstellung innerhalb ihrer Gültigkeitsdauer entfallen, ist die Juleica vorzeitig 
zurückzugeben.

https://juleica-antrag.de
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Im Rahmen des Antragsverfahrens werden alle Daten zentral gespeichert. Zusätzlich 
führen die ausstellenden Behörden eine fortlaufende Datenbank der durch sie 
genehmigten Juleica mit folgenden Merkmalen:

Nummer der Card,

Name und Anschrift der Card-Inhaberin oder des Card-Inhabers einer Juleica,

Geburtsdatum und Geschlecht der Card-Inhaberin oder des Card-Inhabers,

Bezeichnung des Trägers der Jugendhilfe,

Dauer der Gültigkeit der Card

Zur Stärkung und Unterstützung des Ehrenamtes (§ 73 SGB VIII) erfolgt die Abgabe 
der Juleica für die Träger der Kinder- und Jugendhilfe und die Ausweisinhaberinnen 
und Ausweisinhaber kostenlos. Die Kosten für die Juleica in Bremen und 
Bremerhaven trägt das Land Bremen.

Diese Richtlinien treten am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Richtlinien für die Ausstellung der „Jugendleiter/in-Card" vom 11. Mai 2010 außer 
Kraft.

Bremen, den 10. August 2018

Die Senatorin für Soziales, Jugend,  
Frauen, Integration und Sport
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